
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.
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(1Ob236/53), 3Ob146/53

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1953

Norm

ABGB §366 A

ABGB §1447

EVG §3

Rechtssatz

Dem Herausgabenanspruch des Eigentümers gegen den Verwahrer von in der Gewahrsame eines Dritten gepfändeten

Sachen steht die rechtliche Unmöglichkeit der Leistung entgegen.
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